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Textliche Festsetzungen: 
 
1. Zulässigkeit von sonstigen Nutzungen (gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 

 
1.1 In den mit GE gekennzeichneten Flächen sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Einzelhan-

delsbetriebe nicht zulässig. 
 

1.2 In den mit GE gekennzeichneten Flächen sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Einzelhan-
delsbetriebe, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Handwerks- oder produzieren-
den Gewerbebetrieben stehen (Werksverkauf), nur ausnahmsweise zulässig. 
 

1.3 In den mit GE gekennzeichneten Flächen sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Bordelle 
und Dirnenunterkünfte sowie Einrichtungen mit erotischen Angeboten nicht zulässig. 
 

1.4 In den mit GE gekennzeichneten Flächen sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO Vergnü-
gungsstätten nicht zulässig. 
 

2. Begrenzung der Bodenversiegelung (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Auf den mit „privaten Grünflächen“ gekennzeichneten Flächen sind Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO und Garagen, Carports und Stellplätze gem. § 12 
BauNVO nicht zulässig. 
 

3. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen 

Gefahren im Sinne des BImSchG (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

3.1 In den mit GE gekennzeichneten Flächen sowie in der Fläche für Versorgungsanlagen 

sind Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle an-
gegebenen Emissionskontingente L EK nach DIN 45691, Ausgabe Dezember 2006, 
weder tagsüber (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr über-
schreiten: 

 

   Teilfläche   L EK in dB(A), Tag  L EK in dB(A), Nacht 

GE1    66    51 

GE2    65    52 

Fläche für Versorgungsanlagen  55    40 
(Zweckbestimmung Fernmeldetech.  Anlagen) 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Ausgabe Dezember 2006, Ab-
schnitt 5. Erstreckt sich der geplante Betrieb über mehrere Teilflächen, so ist das Vor-
haben dann zulässig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht größer ist, als 
die Summe der sich aus den Emissionskontingenten der Teilflächen ergebenden Im-
missionskontingenten.  

3.2 Gemäß § 1 Abs. 4 und 5 BauNVO in Verbindung mit dem Abstandserlass 2007 (RdErl. 
d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - 
V-3 - 8804.25.1 vom 6.6.2007) sind in allen mit GE gekennzeichneten Flächen Betrie-
be und Anlagen der Abstandsklassen I bis VI nicht zulässig. 

 



Textliche Festsetzungen und Hinweise  Bebauungsplan Nr. 103-03 
  Stand: 22.11.2010 

 - 2 -

T
:\I

V
\6

1\
A

llg
em

ei
n\

61
0-

01
-2

_B
P

la
n\

10
3\

10
3,

 3
.Ä

nd
er

un
g 

P
ro

F
ai

r\
te

xt
l. 

F
es

ts
et

zu
ng

en
_2

01
01

12
2.

do
c 

4. Maß der zulässigen Bebauung 

In den mit GE gekennzeichneten Flächen hat sich das Maß der zulässigen Bebauung 
(Geschossigkeit, Gebäudehöhe, überbaubare Grundfläche, Baumasse, etc.) im Sinne 
des § 34 BauGB in die vorhandene Umgebungsbebauung einzufügen. 

 
5. Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Na-

tur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 und Nr. 25, § 9 (1a) BauGB) 
 

 Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

 
Die zur Erhaltung, Unterhaltung und Wiederanpflanzung gekennzeichneten Bereiche 
sind dauerhaft zu unterhalten und unterliegen einer Wiederanpflanzungsverpflichtung. 
Entfernte Gehölze sind gemäß den in der Pflanzliste angegebenen heimischen, auto-
chthonen Arten und Mindestqualitäten zu ersetzen. 
Die Rodung und der Rückschnitt von Gehölzen sind nur aus Verkehrssicherheits-
gründen zulässig. Diese Maßnahmen sind mit dem Tiefbau- und Grünflächenamt - 
Sachgebiet Grünflächen / Forst - vorab abzustimmen. Neupflanzungen sind zudem mit 
dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen abzustimmen. 
 
Bäume: Mindestqualität: Hochstamm, 3 x v, mDb, STU 18-20 
Sträucher: Mindestqualität: 2 x v, 100-150 cm  
 
 
Großkronige Bäume: 
Quercus robur     Stieleiche 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Fraxinus excelsior  Esche 
Acer pseudoplatanus  Bergahorn 
 
Mittelkronige Bäume: 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Prunus avium    Süßkirsche 
Prunus padus   Traubenkirsche 
Sorbus aucuparia  Vogelbeere 

  
Sträucher: 
Cornus mas   Kornelkirsche 
Cornus sanguinea  Roter Hartriegel 
Corylus avellana   Haselnuss 
Crataegus monogyna  Weißdorn 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball 
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Textliche Hinweise: 
 
1. Grüngestaltungssatzung in Gewerbegebieten 

Die Satzung über die Grüngestaltung in Gewerbegebieten vom 16.12.1991 der Stadt 
Hilden in der zur Zeit gültigen Fassung ist im räumlichen Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplanes anzuwenden. 

 
2. Leitungen der Stadtwerke Hilden  

Entlang der südlichen Grundstücksgrenze verlaufen in dem zum Erhalt festgesetzten 
Gehölzstreifen mehrere Leitungen der Stadtwerke Hilden. Sämtliche Arbeiten in die-
sem Bereich sind vorab mit den Stadtwerken abzustimmen. Bei Neupflanzung von 
Bäumen ist, wenn möglich, ein Abstand zur Leitung einzuhalten. Ist dies nicht möglich 
ist ein geeigneter Leitungsschutz einzubauen. 

 
3. Einsichtnahme in außerstaatliche Regelungen 

 Die außerstaatlichen Regelungen (wie z.B. DIN-Normen oder sonstige Richtlinien), auf 
die in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, können im Planungs- und 
Vermessungsamt der Stadt Hilden, Am Rathaus 1 in 40721 Hilden, eingesehen wer-
den. 

 


